
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/4/11 3Ob17/84,
3Ob88/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1984

Norm

EO §325

EO §328 Abs1

Rechtssatz

Die Exekutionsführung nach §§ 325, 328 Abs 1 EO setzt voraus, daß die Übergabe der Liegenschaft an den

Verp8ichteten noch nicht erfolgt ist. Daß der Überweisungsgläubiger vom Drittschuldner im Rahmen einer Exekution

nach § 328 EO auch nur die Erklärung der Aufsandung verlangen kann (Holzhammer 2. Au8age, 252), <ndet im Gesetz,

das die Übergabe der Liegenschaft vom Drittschuldner an den bestellten Verwalter als einzigen Fall der Einziehung des

Anspruches des Verpflichteten vorsieht, nicht Deckung.
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